
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

  A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1 

DVR.NR.: 51276 

 

 
 
 

28.09.2018  

N I E D E R S C H R I F T  

(Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

3. SITZUNG DES GEMEINDERATES 

am Montag, dem 24.09.2018, um 18:30 Uhr. 

anwesende Mandatare 

1.  Kronlechner Josef Vorsitzender  

2.  Kampl Reinhard 1. Vizebürgermeister  

3.  Pepper Josef MA MA 2. Vizebürgermeister  

4.  Kronlechner Sigurd Stadtratsmitglied  

5.  Ing. Bergner Friedrich Mitglied  

6.  Ing. Wachernig Helmut Stadtratsmitglied  

7.  Heitzer Ursula Mitglied  

8.  Groicher Hubert Mitglied  

9.  Kandolf Haimo Mitglied  

10.  Apolloner Michael Mitglied  

 Höferer Christian Mitglied entschuldigt 

11.  Payrer Gerhard Mitglied  

12.  Taferner Barbara Mitglied  

13.  Schönfelder Astrid Mitglied  

 Gedermann Christian Mitglied entschuldigt 

14.  Kejzar Erich Mitglied  

15.  Grün Ewald Ersatzmitglied  

16.  Kreuzer Jaqueline Mitglied  

17.  Mag. Notsch Silke Mitglied  



 
 

 
 
Seite 2 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 Neuwirther Christoph Mitglied entschuldigt 

18.  Khom Helmut Mitglied  

19.  Grün Rene Mitglied  

20.  Schabernig Michael Ersatzmitglied  

21.  Orasch Robert Ersatzmitglied f. Christian Höferer 

22.  Rinner Thomas Ersatzmitglied f. Christoph Neuwirther 

23.  Schabernig Rene Ersatzmitglied f. Christian Gedermann 

24.  Mag. Vorreiter Bettina AL / Schriftführerin  

25.  Taferner Manfred Finanzverwalter  

26.  Stadlober Mathias FV-Stellvertreter  

27.  Göderle Thomas Schriftführer  

 

mit folgender 

 

Tagesordnung 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Angelobung Gemeinderat Schabernig Michael für BFF nach § 21 1a K-AGO 

3.  Angelobung Gemeinderat Grün Ewald für ÖVP nach § 21 1a K-AGO 

4.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

5.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

6.  Bestellung der Protokollfertiger 

7.  Genehmigung der Niederschrift vom 11.06.2018 

8.  Nachwahl Stadtrat und Ersatzmitglied für die ÖVP 

9.  Angelobung Stadtrat für die ÖVP 

10.  Angelobung Ersatzmitglied Stadtrat für ÖVP 

11.  Nachwahl des Obmannes für den Ausschuss für Belebung der Innenstadt, 

Wirtschaftsangelegenheiten, Ortsbildpflege 
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12.  Nachwahl des Mitgliedes für den Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und 

Forstwirtschaft, ländliches Wegenetz, örtliche Raumplanung und Freibad 

13.  Nachwahl des Mitgliedes für den Ausschuss für Allgemeines, Finanzen, Straßenwesen und 

Baudenkmäler und Partnerschaften 

14.  Änderung der Verordnung über die Geschäftsaufteilung nach § 69 Abs. 5 und 7 K-AGO 

15.  Jahresabschluss Burg Friesach Errichtungs-GmbH – Bericht GF DI Jürgen Freller 

16.  Kassenkontrollbericht vom 14.06.2018 und vom 13.09.2018 

17.  Finanzierungsplan WVA BA 12 (Metnitzbachbrücke Wasserleitung): 

- Kreditaufnahme 

18.  Erhöhung der Ortstaxe 

19.  Zweckwidmung Kindergartenbonus 2018 

20.  Pachtvertrag Hauptplatz 15 

21.  Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr.: 133/1 KG Friesach 

22.  Auflösung öffentliches Gut, Teilstück 1 im Ausmaß von 97 m2 aus dem Grundstück Nr. 1827 

der KG Friesach 

23.  Beratung und Beschlussfassung Ergänzung und Änderung zum Pachtvertrag betreffend die 

Gemeindejagd Friesach IV – St. Stefan – Schratzbach vom 01.10.2018 

24.  Angelobung Dr. Petra Liegl-Schaller und Dr. Christoph Schuh zu Totenbeschauärzten 

25.  Umwandlungsvertrag betreffend BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH 

26.  Teilauflösung Forstveranlagung 

27.  Berichte 

28.  Personalangelegenheiten: 

Aufnahme Reinigungskraft bei IMMO KG 

29. E Nominierung eines Aufsichtsratsmitgliedes für „Die Kärntner Förderungs- und 

Beteiligungsgesellschaft für die Stadt Friesach GmbH“ 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 21.55 Uhr 

 

Fragestunde 
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Folgende Fragen sind am 14.09.2018 im Gemeindeamt eingelangt: 

 

 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner führt hiezu aus: 

„Das Mietverhältnis in der Bahnhofstraße begann am 01.01.2010 und endet per 31.12.2019. Der 

jährliche Mietzins beträgt € 5.150,00. In den vergangenen Jahren wurde das Büro als Lager, 
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Schulungsräumlichkeit für Transitmitarbeiter, Nähwerkstatt und nunmehr als Büro für die 

Sozialmitarbeiterin Mag. Bettina Kriz verwendet. Bezahlt wird die Miete vom Burgbau.“ 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner führt dazu aus: 
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„Das Denkmalamt agiert weisungsfrei und wird von sich aus tätig. Tatsächlich kann man gegen einen 

beabsichtigten Ensembleschutz nur fachliche Argumente ins Treffen führen. Ein einfaches „ich will 

nicht“ ist kein Argument gegen die Unterschutzstellung. 

 

Dass die Infoveranstaltung unglücklich gelaufen ist, ist völlig klar. Aber Friesach ist die älteste Stadt 

Kärntens und eine wunderschöne Stadt. Eine Erhebung des Istzustandes ist eine sinnvolle Sache. Die 

weitere Vorgehensweise wird mit dem Denkmalamt abgestimmt. Es wird noch eine weitere 

Bürgerversammlung stattfinden und im Zuge derer werden die Gemeindebürger über die geplanten 

Vorgehensweisen und insbesondere über die schützenswerten Bereiche informiert. 

 

Nochmals klargestellt werden muss, dass das Bundesdenkmalamt von sich aus tätig wurde und nicht 

von der Stadtgemeinde „geholt“ wurde.“ 

 

Zusatzfrage StR Wachernig: 

„Es gibt ein Gerücht wonach es eine Unterstützung für die Sanierung des Stadtgrabens geben soll, 

wenn der Denkmalschutz über Friesach gelegt wird. Stimmt dieses Gerücht?“ 

 

Bürgermeister Kronlechner führt dazu aus: 

„Die Sanierung des Stadtgrabens kostet 1,9 Millionen Euro, um die Finanzierung dieses Vorhabens zu 

besprechen gab es einen Termin beim Dr. Drozda in Wien. Vom Bundesdenkmalamt war anlässlich der 

Sitzung niemand anwesend. Die Zusage für die Förderung in Höhe von € 200.000 kam vom 

Bundesdenkmalamt für Denkmalschutz. Die Förderung für die Sanierung der Stadtmauer hat mit 

einem allfälligen Denkmalschutz für die Innenstadt nichts zu tun.“ 

 

Ende der Fragestunde um 18.48 Uhr. 

 

 

Roland Kletz übergibt dem Bürgermeister eine Unterschriftenliste und einen Antrag betreffend den 

Denkmalschutz: 
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Bürgermeister Kronlechner verliest den Antrag. 

 

 

1 Eröffnung und Begrüßung 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 

 

2 Angelobung Gemeinderat Schabernig Michael für BFF nach § 21 1a K-AGO 

 

Angelobung Schabernig Michael 

Gerald Grün hat durch eine an das Gemeindeamt gerichtete schriftliche Verzichtserklärung mit 

Wirksamkeit vom 17.08.2018 gemäß § 65 Abs. 1 lit. a und 30 Abs. 2 K-AGO auf das Mandat als 

Gemeinderat verzichtet (Beilage ./1). 

 

Der Gemeindewahlleiter hat das nächste Ersatzmitglied auf der Liste der Ersatzmitglieder des 

betreffenden Wahlvorschlages auf dieses Mandat zu berufen.  

Der Gemeindewahlleiters Bgm Josef Kronlechner teilt mit, dass Michael Schabernig auf die Funktion 

eines Gemeinderates berufen wird (Beilage ./2) 

 

Bgm Josef Kronlechner ersucht alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben und verliest die 

Gelöbnisformel: 

 

„Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

Michael Schabernig legt vor dem Gemeinderat als Mitglied das Gelöbnis nach § 21 Abs. 2 K-AGO ab 

(Beilage ./3). 

 

 

3 Angelobung Gemeinderat Grün Ewald für ÖVP nach § 21 1a K-AGO 

 

Angelobung Ewald Grün  

Rene Schabernig hat durch eine an das Gemeindeamt gerichtete schriftliche Verzichtserklärung vom 

mit Wirksamkeit vom 23.08.2018 gemäß § 65 Abs. 1 lit. a  K-AGO auf das Mandat als Stadt- und 

Gemeinderat verzichtet (Beilage ./4). 

 

Der Gemeindewahlleiter hat das nächste Ersatzmitglied auf der Liste der Ersatzmitglieder des 

betreffenden Wahlvorschlages auf dieses Mandat zu berufen. Die nächstgereiten Ersatzmitglieder 

Alfred Galsterer, Thomas Weyrerer, Klaus Bergner, Stefan Janz, Ella Hauser, Dr. Siegfried Moser, 

Reinhard Tischler, Angelika Steindorfer, Arno Baldauf und Franz Bergner haben mittels schriftlicher 

Verzichtserklärung auf die Berufung zum Gemeinderat verzichtet (Beilage ./5). 

 

Der Gemeindewahlleiters Bgm Josef Kronlechner teilt mit, dass Ewald Grün auf die Funktion eines 

Gemeinderates berufen wird. 
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Bgm Josef Kronlechner ersucht alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben und verliest die 

Gelöbnisformel: 

 

„Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

Ewald Grün legt vor dem Gemeinderat als Mitglied das Gelöbnis nach § 21 Abs. 2 K-AGO ab 

(Beilage ./6). 

 

 

4 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt die Beschlussfähigkeit fest, welche gem. § 37 Abs. 1 K-AGO gegeben ist, 

wenn mit dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des 

Gemeinderates anwesend sind. 

 

 

 



 
 

 
 
Seite 10 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

Ein Antrag auf Abänderung der Bezeichnung einer Gemeinderatspartei (Fraktion) setzt das 

Einverständnis aller gewählten Mandatare voraus und ist dieser Antrag als empfangsbedürftige 

Willenserklärung zu qualifizieren. Mit tatsächlichem Zukommen des Antrages beim Adressaten, 

nämlich beim Stadtgemeindeamt, gilt die Umbenennung der Gemeinderatsfraktion als vollzogen. 

 

 

Der Antrag von GR Michael Schabernig wird verlesen 

und zur Kenntnis genommen; 

die Umbenennung der Partei gilt sohin als vollzogen. 

 

 

5 Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs. 2 der K-AGO übermittelt. 

 

Es gibt einen Erweiterungspunkt: 

29 E Nominierung eines Aufsichtsratsmitgliedes für „Die Kärntner Förderungs- und 

Beteiligungsgesellschaft für die Stadt Friesach GmbH“ 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner stellt den Antrag auf Aufnahme des Erweiterungspunktes 29 E. 

 

 

Die erweiterte Tagesordnung wird einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

genehmigt. 

 

 

6 Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt.  

 

 

Zu den Protokollfertigern werden einstimmig, 

(SPÖ) GR Uschi Heitzer und (ÖVP) GM Erich Kejzar bestellt 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.). 

 

 

 

7 Niederschrift vom 11.06.2018 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern per E-Mail übermittelt worden. 

Unterfertigt wird das Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs. 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei weiteren 

durch den Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates, sowie von der 

Schriftführerin. 

 

Es gibt keine Anträge auf Ergänzung oder Abänderung der Niederschrift. 
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Die Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 11.06.2018 

wurde unterfertigt und gilt sohin als genehmigt. 

 

 

8 Nachwahl für Stadtrat und Ersatzmitglied 

 

Aufgrund der Verzichtserklärung von Rene Schabernig betreffend sein Mandat zum Stadtrat der 

Stadtgemeinde Friesach ist ein Mandat für ein Mitglied des Stadtrates freigeworden und 

nachzubesetzen. Ebenfalls neu zu wählen ist das Ersatzmitglied für den neu gewählten Stadtrat. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei ÖVP hat einen Wahlvorschlag für beide Ämter 

eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der ÖVP-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./7) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die ÖVP-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hälfte der Mitglieder der ÖVP-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklärt 

Herrn Ing. Friedrich Bergner als Stadtrat und 

als Ersatz für Stadtrat Ing. Friedrich Bergner, 

Herrn Ewald Grün für gewählt. 

 

 

9 Angelobung Stadtrat für die ÖVP 

 

Ing. Friedrich Bergner leistet als gewählter Stadtrat in die Hand des Bürgermeisters Josef Kronlechner 

nachstehende Gelöbnisformel: 

 

„Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

nach § 21 Abs. 2 K-AGO vor dem Gemeinderat (Beilage ./8). 

 

 

10 Angelobung Ersatzmitglied Stadtrat für ÖVP 

 

Ewald Grün leistet als Ersatzmitglied von Stadtrat Ing. Friedrich Bergner in die Hand des 

Bürgermeisters Josef Kronlechner nachstehende Gelöbnisformel: 

 

„Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 
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nach § 21 Abs. 2 K-AGO vor dem Gemeinderat (Beilage ./9). 

 

 

11 
Nachwahl des Obmannes für den Ausschuss für Belebung der Innenstadt, 

Wirtschaftsangelegenheiten, Ortsbildpflege 

 

Rene Schabernig hat mit Verzichtserklärung vom 23.08.2018 auf das Amt eines Mitgliedes des 

Gemeinderates der Stadtgemeinde Friesach verzichtet und war Obmann des Ausschusses für Belebung 

der Innenstadt, Wirtschaftsangelegenheiten und Ortsbildpflege. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (ÖVP) hat einen Wahlvorschlag gemäß 

§ 26 Abs. 3 K- AGO für dieses Amt eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der ÖVP-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./10) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der ÖVP-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hälfte der Mitglieder der ÖVP-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklärt 

StR Ing. Friedrich Bergner 

für das Amt des Ausschussobmannes für 

Belebung der Innenstadt, Wirtschaftsangelegenheiten und Ortsbildpflege 

für gewählt. 

 

 

12 
Nachwahl des Mitgliedes für den Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und 

Forstwirtschaft, ländliches Wegenetz, örtliche Raumplanung und Freibad 

 

Umbesetzt wird das Mitglied des Ausschusses für für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, 

ländliches Wegenetz, örtliche Raumplanung und Freibad. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (ÖVP) hat einen Wahlvorschlag für dieses Amt 

eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der ÖVP-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./11) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der ÖVP-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hälfte der Mitglieder der ÖVP-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklärt 

Ewald Grün für das Amt als Mitglied des Ausschusses 

für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, 

ländliches Wegenetz, örtliche Raumplanung und Freibad für gewählt. 
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13 
Nachwahl des Mitgliedes für den Ausschuss für Allgemeines, Finanzen, Straßenwesen 

und Baudenkmäler und Partnerschaften 

 

Umbesetzt wird das Mitglied des Ausschusses für den Ausschuss für Allgemeines, Finanzen, 

Straßenwesen und Baudenkmäler und Partnerschaften 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (ÖVP) hat einen Wahlvorschlag gemäß 

§ 26 Abs. 3 K- AGO für dieses Amt eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der ÖVP-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./12) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der ÖVP-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hälfte der Mitglieder der ÖVP-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklärt 

Ing. Friedrich Bergner 

für das Amt eines Mitgliedes 

des Ausschusses für Allgemeines, Finanzen, Straßenwesen, Baudenkmäler 

und Partnerschaften für gewählt. 

 

 

Die Gemeinderatssitzung wird für die Dauer von 10 Minuten unterbrochen und um 19.15 fortgesetzt. 

 

 

14 Änderung der Verordnung über die Geschäftsaufteilung nach § 69 Abs 5 und 7 K-AGO 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 18.09.2018 

 

Aufgrund des Verzichtes von Rene Schabernig gemäß § 65 Abs. 1 lit. a K-AGO und der Nachwahl von 

Ing. Friedrich Bergner zum Stadtrat wird die Verordnung über die Geschäftsaufteilung nach 

§ 69 Abs. 5 und 7 K-AGO wie folgt abgeändert: 

 

 Bei § 1, Referat 7 wird Rene Schabernig durch Ing. Friedrich Bergner ersetzt. 

 § 3 Vertretung im Verhinderungsfalle wird wie folgt abgeändert 

o Herrn Ing. Friedrich Bergner vertritt der Stadtrat Ing. Helmut Wachernig und umgekehrt. 

 Bei § 4 gilt nunmehr: Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 11.06.2018, 

Zahl: 001-0/2015, außer Kraft. 

 



 
 

 
 
Seite 14 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 



 
 

 
 
Seite 15 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 
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Seite 17 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 

die Änderung der Verordnung über die Geschäftsaufteilung 

nach § 69 Abs 5 und 7 K-AGO 

und ersucht den Gemeinderat um Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die Änderung der Verordnung über die Geschäftsaufteilung 

nach § 69 Abs 5 und 7 K-AGO. 

 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner: 

„Er bedankt sich offiziell bei Rene Schabernig für die stets gute Zusammenarbeit und vorallem dafür, 

dass er stets das Verbindende über das Trennende gestellt hat, auch wenn das Mittragen mancher 

Beschlüsse nicht leicht war.“ 
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E-GR Rene Schabernig: 

„Bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und betont nochmal, dass alle Gemeinderäte von den 

Bürgern gewählt wurden und für die Stadt gemeinsam verantwortlich sind. Es zählt die Stadt und das 

Gemeinwohl und nicht die Parteifarbe. Rückgezogen hat er sich aus beruflichen Gründen, da er nicht 

mehr die nötige Flexibilität hat um sich für sein Referat einzusetzen. Bevor er etwas nur halb macht, 

legt er die Aufgaben lieber in Hände die mehr Zeit und mehr Energie haben. Er wünscht seinem Team 

das Allerbeste und bedankt sich für die korrekte und tolle Zusammenarbeit, insbesondere mit 

Bürgermeister Josef Kronlechner.“ 

 

 

15 Jahresabschluss Burg Friesach Errichtungs-GmbH – Bericht GF DI Jürgen Freller 

 

Berichterstattung: Ing. Jürgen Freller 

Aufsichtsrat/Stadtrat vom : 18.09.2018 

 

Bericht über das Jahr 2017: 

Das letzte Jahr (2017) war turbulent, da es noch keine Erfahrungen mit der Buchhaltungsagentur des 

Bundes gab. Die Buchhaltungsagentur des Bundes als Prüfungsagentur ist übergeordnet und völlig 

autonom und es gibt keine Einspruchsmöglichkeit. 

 

Die Hauptschwierigkeit ist die zeitliche Verzögerung bei der Prüfung und Auszahlung. Es musste 

quartalsmäßig abgerechnet werden. So wurde zB die Endabrechnung für das Jahr 2017 erst am 

vergangenen Freitag freigegeben. Dadurch musste man sich ständig um Zwischenfinanzierungen durch 

das Land Kärnten bemühen. Dem Land Kärnten wurden alle Vorschüsse wieder zurückbezahlt. Die 

Stammfirma hatte außerordentliche Reparaturen zu tragen, mit denen man nicht gerechnet hatte. 

Mitte des Jahres 2017 hatte man bereits die Mitteilung erhalten, dass die Kulturförderungen auch im 

kommenden Jahr wieder zugesprochen werden. 

 

 

Voraussicht für das Jahr 2019: 

Der europäische Sozialfond der auf 5 Jahre abgeschlossen wird, wird abrechnungstechnisch 

umgestellt. Derzeit wird halbjährlich abgerechnet. Dies bedeutet natürlich auch, dass man ein halbes 

Jahr vorfinanzieren muss. Die Prüffrist beträgt ca 6 Monate. Land und AMS finanzieren vor und diese 

Gelder werden vorfinanziert. 

 

In Zukunft soll der Stundensatz inkl Sachkosten vorgegeben werden und die Abrechnung monatlich 

erfolgen. Dies würde zu einer Vereinfachung der Abrechnung führen. Der Antrag auf den europäischen 

Sozialfond muss jährlich beantragt werden. 

 

Die Umstellung auf Stundensatz mit Sachkosten bedeutet, dass dann voraussichtlich auch mehr 

Sachkosten verrechnet werden können, die bis dato nicht anerkannt wurden. 

 

Die Fördermittel bleiben gleich, in Summe sind es ca € 860.000. Das Jahresbudget beträgt ca 1,2 Mio 

€ pro Jahr. Wenn das System umgestellt wird, verlängert sich das Burgbauprojekt bis 2025. 

 

  



 
 

 
 
Seite 19 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 20 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 21 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 22 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 23 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 24 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 25 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 26 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 27 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 28 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 29 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 30 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 31 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 32 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 



 
 

 
 
Seite 33 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

  



 
 

 
 
Seite 34 von 49 Niederschrift zur 3. Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 

 

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht von Ing. Jürgen Freller 

betreffend den Jahresabschluss Burg Friesach Errichtungs-GmbH 

für das Jahr 2017 zur Kenntnis (J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, 

Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, 
Schabernig R., Kejzar, Bergner, Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.). 
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16 Kassenkontrollbericht vom 14.06.2018 und vom 13.09.2018 

 

Berichterstattung: Obmann GR Khom 

Ausschusssitzung: 14.06.2018 und 13.09.2018 

 

Kontrollausschuss vom 14.06.2018 

 

Kassenkontrolle 

Es wurden Bargeldbestände, Kontostände und Hilfsbücher am 14.06.2018 geprüft.  

Der Kassenbestand auf den Girokonten  beträgt inkl. der Barkasse im Soll €  1,350.710,50 und dieser 

stimmt mit dem Kassenistbestand überein. Die Kassenprüfung ergab keine Mängel.  

 

Belegkontrolle 

Eingangs wurden die bisherigen Belege des Jahres 2018 von 2.896  bis 4.494 stichprobenartig 

überprüft.  

 

Feststellungen: 

Keine! 

 

BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH – Bilanz 2017 

Den Mitgliedern des Ausschusses wurde eine Ausfertigung des Jahresabschlusses der GmbH (Bilanz, 

GUV und Erläuterungen) übergeben. Diese wurde wieder von der APP Steuerberatung GmbH 

(Mag. Schwarz) erstellt.  

 

Der Jahresverlust des Jahres 2017 beträgt – 2.449,61 (VJ -43.833,59). Nach dem Verlustvortrag des 

Vorjahres in der Höhe von € 89.197,59, beträgt der Bilanzverlust mit 31.12.2017 € 54.789,31. 

Das negative Eigenkapital verbucht mit 31.12.2017 € 18.452,89 (VJ € 52.861,17). 

 

Wesentliche Ergebnisse laut GUV stellen sich wie folgt dar: 

 

Umsatzerlöse €249.550,25 (VJ €178.544,64) 

Subventionen Gemeinde €80.000,00 (VJ €90.812,00) 

Aufwendungen €205.376,41 (VJ  €161.307,63) 

Personalaufwand €95.855,29 (VJ  €105.541,82) 

Abschreibungen €3.589,94 (VJ  €3.574,66) 

 

Es werden die einzelnen Positionen laut GUV mit Erläuterungen überprüft. 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, also die Gemeinde (Mieten und Betriebskosten) 

betragen € 41.189,10 (VJ € 64.374,38). 

 

Der Finanzverwalter teilt mit, dass mit dem Bürgermeister und dem Steuerberater Mag. Schwarz die 

Bilanz am 06.06.2018 durchbesprochen wurde. Es wurde festgestellt, dass die GmbH eine positive 

Entwicklung nahm, obwohl die Gemeinde um € 10.000 weniger Subventionen überwies und auch der 

Abgang des Spectaculums im Ergebnis enthalten ist. 

 

Der Bürgermeister teilte mit, dass die Gemeinde die Absicht hat, die GmbH „still zu legen“. 

Mag. Schwarz prüft jetzt die Möglichkeit, dies auch schon mit 01.01.2018 rückwirkend abzuwickeln. 

Diesbezüglich ergeht eine schriftliche Auskunft was die Abwicklung betrifft. Die entsprechenden 

Beschlüsse im Stadtrat und Gemeinderat müssen dann Anfang September 2018 erfolgen. 

 

Für die Ausbuchung der noch offenen Mietenrückstände ist noch ein Gesellschafterbeschluss 

erforderlich. 
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Im Gemeindehaushalt ist mit den Nachtragsvoranschlägen entsprechend vorzusorgen. 

 

 

Kontrollausschuss vom 13.09.2018 

 

Kassenkontrolle 

 

Es wurden Bargeldbestände, Kontostände und Hilfsbücher am 13.09.2018 geprüft.  

Der Kassenbestand auf den Girokonten  beträgt inkl. der Barkasse im Soll € 1,369.482,08 und dieser 

stimmt mit dem Kassenistbestand überein. Die Kassenprüfung ergab keine Mängel.  

 

Belegkontrolle 

 

Eingangs wurden die bisherigen Belege des Jahres 2018 von 4.494  bis 7.601 stichprobenartig 

überprüft.  

 

Feststellungen: 

Keine! 

 

 

Burg Friesach Errichtungs-GmbH 

 

a) Kassenkontrolle: 

Die Banken mit der Barkasse verbuchen insgesamt ein Guthaben von € 10.271,96. Dies stimmt mit der 

Buchhaltung überein. 

 

 

b) Bilanz 2017 (Bericht Wirtschaftsprüfer): 

Der Finanzverwalter bringt eine Anfrage des Steuerberaters Greyer betreffend die Durchführung der 

Kassenkontrolle an die Gemeindeabteilung zur Kenntnis. 

 

Zusammenfassen hat Frau Mag. Burgstaller folgende Antwort übermittelt: 

 

„Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass eine Prüfung der Kassabelege und eine 

Bilanzkontrolle durch den Kontrollausschuss vor der Befassung durch die Generalsversammlung 

gemeindeorganisationsrechtlich von vornherein nicht ausgeschlossen ist, aus 

Zweckmäßigkeitsüberlegungen jedoch eine vorherige Befassung in den zuständigen Gremien nach dem 

Gesellschaftsrecht (d.h. insbesondere in der Generalversammlung) und erst im Anschluss daran die 

Befassung im Kontrollausschuss zu empfehlen sein wird.“ 

 

Daher wird dieser Punkt auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. 

 

 

Der Stadtrat nimmt den Kassenkontrollbericht zur Kenntnis 

(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner). 

 

 

Die Gemeinderäte nehmen die Kontrollausschussberichte 

vom 14.06.2018 und 13.09.2018 zur Kenntnis  

(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.). 
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17 
Finanzierungsplan WVA BA 12 (Metnitzbachbrücke Wasserleitung): 

 Kreditaufnahme 

 

Berichterstattung: FV Manfred Taferner 

Ausschusssitzung: 30.05.2018 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

In den Stadtratssitzungen am 11.12.2017 und 06.02.2018 wurde die Vereinbarung Stadtgemeinde 

Friesach mit dem Land Kärnten zum Baulos „Metnitzbrücke Friesach – Instandsetzung Gehweg (50 % 

der Baukosten brutto € 27.000,00) und Verlegung Wasserleitung (Errichtungskosten 100 % brutto 

80.000,00)“ behandelt und einstimmig beschlossen. 

 

Mit Schreiben des Amtes der Kärntner Landesregierung Zahl: 09-L-062037/14-2018 vom 15.06.2018 

(eingelangt im Stadtgemeindeamt am 19.06.2018) wurde mitgeteilt, dass die Bauarbeiten nach 

„Vergabe im offenen Verfahren (Bestbieter)“ durch die Firma STRABAG AG, Klagenfurt, durchgeführt 

werden. Baubeginn ist der 27.08.2018 und Gesamtfertigstellungstermin der 29.06.2019. Der gesamte 

Anteil der Stadtgemeinde Friesach beträgt netto € 95.776,94 (inkl. MwSt. € 114.932,33, davon 

entfallen € 19.910,38 auf den Gehsteig und € 95.021,95 auf die Verlegung der Wasserleitung).  

 

Der Finanzierungsplan wird für den Anteil der WVA Friesach (Verlegung Wasserleitung) mit 

Gesamtkosten laut der Fa. CCE mit € 92.000 (netto) erstellt. Da der Haushaltsüberschuss des Jahres 

2017 mit rund € 173.000 nahezu durch die Maßnahme in der Adalbert-Stifter-Straße aufgebraucht ist, 

muss aus Liquiditätsgründen ein Darlehen in der Höhe von € 78.200 aufgenommen werden. 

 

Deshalb wurde von der Firma Quantum eine Darlehensausschreibung durchgeführt. Aus dieser 

Ausschreibung geht die Kärntner Sparkasse AG Bank laut der Fa. Quantum als Bestbieter hervor. 

Das Darlehen soll ab 01.01.2019 in 10 Jahresraten zu Lasten des Wasserhaushaltes zurückgezahlt 

werden. Dabei wurde die Fixzinsvariant mit 1,29 % empfohlen. Die im Finanzierungsplan eingesetzten 

Landesmittel in der Höhe von € 13.800 wurden beantragt. 

 

Von der Firma CCE wurde auch ein Reinvestitionsplan für die WVA Friesach für die nächsten 10 Jahre 

erstellt. Der Finanzverwalter bringt diesen zur Kenntnis. Aufgrund der darin zu erwartenden 

Investitionen (Hochbehältersanierung, Sanierung der Tiefbrunnenanlage und Fernwerksystem sowie 

den laufenden teilweisen Austausch der über 50 Jahre alten Versorgungsleitungen) ist neben der 

Aufnahme diverser Kredite auch eine Erhöhung der Wasserbezugsgebühren ab 01.01.2019 erforderlich. 

Aufgrund der Wassergebührenkalkulation des Landes wird der Finanzausschuss beauftragt, die 

erforderliche Höhe Wasserzinses zu erarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Die anteiligen Kosten für die Wiederherstellung des Gehweges in der Höhe von rund € 27.000 werden 

im AOH Vorhaben „Gemeindestraßen 2019“ verbucht.  

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig  

(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die oa. Baumaßnahmen und erteilt  

den Auftrag an den Bestbieter, die Firma STRABAG AG, Klagenfurt 

und ersucht den Gemeinderat um Genehmigung des Finanzierungsplanes 

bzw. die Aufnahme des Kredites laut Ausschreibung an den Bestbieter. 

 

 

Die Gemeinderäte beschließen einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 
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Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die oa. Baumaßnahmen, erteilen 

den Auftrag an den Bestbieter, die Firma STRABAG AG, Klagenfurt 

und genehmigen den Finanzierungsplan 

bzw. die Aufnahme des Kredites laut Ausschreibung 

an den Bestbieter Kärntner Sparkasse AG Bank. 

 

 

18 Erhöhung der Ortstaxe 

 

Berichterstattung: Vzbgm Josef Pepper 

Ausschusssitzung:  17.09.2018 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

Zurzeit beträgt die Ortstaxe laut Verordnung (Zl. 770/2012) vom 20.11.2012, für das Gebiet innerhalb 

der Stadtmauern von Friesach € 1,30 und für das übrige Gemeindegebiet € 1,10. Mit der Einführung 

der Regionscard (Mittelkärnten), soll die Ortstaxe allgemein und einheitlich in der Tourismusregion 

Mittelkärnten auf € 1,50 erhöht werden. Wirksam wird die Verordnung per 01.11.2018. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig, 
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die Ortstaxe auf € 1,50 zu erhöhen und 

ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die Ortstaxe auf € 1,50 zu erhöhen; 

dies mit Beginn 01.11.2018. 

 

 

19 Zweckwidmung Kindergartenbonus 2018 

 

Berichterstattung: StR Sigurd Kronlechner 

Ausschusssitzung:  keine 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

Laut Zusicherung des Landes vom 20.07.2018 erhält die Stadtgemeinde Friesach einen 

Kinderbetreuungsbonus in der Höhe von € 30.000 in Form von BZ außerhalb des Rahmens. Um die 

Auszahlung zu ermöglichen, ist eine Zweckwidmung durch den Gemeinderat erforderlich. 

 

Außerdem werden noch die Rest BZ (innerhalb Rahmen) in der Höhe von € 5.500 für Investitionen im 

OH zweckgewidmet. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig, 
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

diese Mittel für den Gemeindeanteil für den Pfarrkindergarten Caritas 

(Abgangsdeckungen) zu verwenden und 

ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

diese Mittel für den Gemeindeanteil für den Pfarrkindergarten Caritas 

bzw. Investitionen im OH (Abgangsdeckungen) zu verwenden. 

 

 

20 Pachtvertrag Hauptplatz 15 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtratsitzung: 18.09.2018 

 

Am Standort Hauptplatz 15 befindet sich das Tourismusbüro Friesach. Die Infrastruktur wird laut einer 

Vereinbarung mit der Tourismusregion Mittelkärnten von der Stadtgemeinde Friesach übernommen, 

während hingegen die personellen Mittel von der Tourismusregion Mittelkärnten zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Nach einer Besprechung mit der Eigentümerin Frau Weis, soll der Pachtzins von € 200,--auf € 320,-- 

pro Monat inkl. USt erhöht werden. 

 

Als Kündigungsfrist soll 1 Monat zum Monatsende vereinbart werden. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

den Abschluss des Pachtvertrages mit Frau Irene Weis 

betreffend das Tourismusbüro im Erdgeschoß der Liegenschaft Hauptplatz 15 

und ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

den Abschluss des Pachtvertrages mit Frau Irene Weis 

betreffend das Tourismusbüro im Erdgeschoß der Liegenschaft Hauptplatz 15; 

beginnend mit 01.10.2018. 

 

 

21 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr.: 133/1 KG Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, Vzbgm Kampl 

Stadtratsitzung: 14.08.2018 

Ausschusssitzung:  18.11.2016 

 

Der Kaufvertrag liegt nun dem Gemeindeamt Friesach als Entwurf vor. Kaufvereinbarung ist, dass die 

Stadtgemeinde Friesach unter Grundlage der Vermessungsurkunde der Firma ANGST Geo Vermessung 

ZT GmbH, GZ: 174064-H-V1-U vom 20.07.2017, das neu gebildete Grundstück Nr. 133/3 (Widmung: 

GL-Garten) der KG Friesach im Ausmaß von 248 m² zum Preis von € 4,00/m² an Herrn Wulz Michael, 

9360 Friesach, Egydigasse 2 verkauft. 
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Der Stadtrat beschließt einstimmig  
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, Heitzer, Wachernig, Schabernig) 

diesen Verkauf und stellt den Antrag an den Gemeinderat auf Genehmigung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

Herrn Wulz Michael das neu gebildete Grundstück Nr. 133/3 

der KG Friesach im Ausmaß von 248 m2 zu einem Preis 

in Höhe von € 4,00 zu verkaufen. 

 

 

22 
Auflösung öffentliches Gut, Teilstück 1 im Ausmaß von 97 m2 aus dem Grundstück 

Nr. 1827 der KG Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung vom: 03.04.2018 

Stadtratsbehandlung: 10.04.2018 und 18.09.2018 

 

Nun muss noch das Auflassungsverfahren abgewickelt werden, sodass von BAL Leitner der 

Verordnungsentwurf vorliegt. Unter Zugrundelegung der Vermessungsurkunde der Firma ANGST 

GZ. 184071-V1-U vom 09.07.2018 sollen 97 m² aus dem öffentlichen Weggrundstück Nr. 1827 der 

KG. Friesach aufgelassen werden, sodass diese Fläche der Liegenschaft Gögelburger zugeschrieben 

wird. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die oa. Auflassung einer Teilfläche aus dem öffentlichen Gut 

und vorliegenden Verordnungsentwurf und 

ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die oa. Auflassung einer Teilfläche aus dem öffentlichen Gut 

und vorliegenden Verordnungsentwurf. 

 

 

23 
Beratung und Beschlussfassung Ergänzung und Änderung zum Pachtvertrag betreffend 

die Gemeindejagd Friesach IV – St. Stefan – Schratzbach vom 01.10.2018 

 

Berichterstattung: Ing. Friedrich Bergner  

Stadtratsitzung: 18.09.2018 

 

Die Eigenjagd Mayerhofen hat sich durch den Verkauf an einzelne Grundeigentümer aufgelöst. Der 

Anschluss von Grundflächen gemäß § 14 des Kärntner Jagdgesetzes, Erweiterung der GJ St. Stefan-

Schratzbach, wurde mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan Zl.: SV-205-
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420/2015 (016/2018) vom 01.08.2018 genehmigt. Der Nachtrag (Ergänzung und Änderung) zum 

Jagdpachtvertrag betreffend Gemeindejagd St. Stefan-Schratzbach liegt bereits vor. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die Ergänzung und Änderung zum Pachtvertrag betreffend die Gemeindejagd 

FRIESACH IV – St. Stefan-Schratzbach ab 1.10.2018 bis 31.12.2020 und 

ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die Ergänzung und Änderung zum Pachtvertrag betreffend die Gemeindejagd 

FRIESACH IV – St. Stefan-Schratzbach ab 1.10.2018 bis 31.12.2020. 

 

 

24 Angelobung Dr. Petra Liegl-Schaller und Dr. Christoph Schuh zu Totenbeschauärzten 

 

Berichterstattung: BGM Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung: keine 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

Die Totenbeschauer Dr Petra Liegl-Schaller und Dr. Christoph Schuh müssen vom Bürgermeister 

angelobt werden und von dem Gemeinderat die Zustimmung erhalten. 

Frau Dr. Liegl und Herr Dr. Schuh sind, wie alle anderen Totenbeschauer auch, für das gesamte 

Gemeindegebiet zuständig. 

 

 

Die Stadträte  
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

beschließen einstimmig 

die Angelobung der Totenbeschauer und ersuchen 

den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Die Gemeinderäte beschließen einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

die Angelobung der Totenbeschauer 

Dr. Christoph Schuh und Dr. Petra Liegl-Schaller. 

 

 

25 Umwandlungsvertrag betreffend BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, FV Manfred Taferner 

Stadtratsitzung: 18.09.2018 

 

Gemäß Auftrag des Stadtrates vom 14.08.2018 hat der Steuerberater der BURGENSTADT FRIESACH 

Veranstaltungs GmbH, Herr Mag. Schwarz, Herrn Notar Dr. Perchtold mit der Errichtung eines 
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Umwandlungsvertrag betreffend die „Liquidierung“ der BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs 

GmbH beauftragt. Dieser wurde von Herrn Mag. Schwarz überprüft und in Ordnung befunden. 

 

Die BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH wird rückwirkend mit 31.12.2017 auf Grundlage 

der vorliegenden Schlussbilanz des Jahres 2017 umgewandelt. Alle Verträge und Verpflichtungen laut 

Bilanz gehen mit diesem Zeitpunkt auf die Stadtgemeinde Friesach über. Das Jahr 2018 wird aufgrund 

der laufenden Buchhaltung noch abgewickelt. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

den vorliegenden Umwandlungsvertrag 

und ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig  
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, Khom, R. Grün, Schabernig M.) 

den vorliegenden Umwandlungsvertrag. 

 

 

26 Teilauflösung Forstveranlagung 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung:  keine 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

Es wurden bereits ausführliche Gespräche geführt. Bezüglich allenfalls anfallender Gebühren wurde 

bei Frau Mag. Lobnig nochmals die Auskunft betreffend allfälliger Gebühren eingeholt. 

 

Dazu teilte Frau Mag. Lobnig per Mail am 10.09.2018 mit, dass es bei einer Entnahme bis zu € 400.000 

zu keinerlei Kosten kommt. 

 

Wortmeldung StR Ing. Friedrich Bergner: 

„Die Fraktion ÖVP wird der Teilauflösung zustimmen. Infrastrukturprojekte sollten hinkünftig 

dennoch aus dem laufenden Budget finanziert werden.“ 

 

Wortmeldung GR Silke Notsch: 

„Ist für den Ausbau der Runse. Die bedarfsmäßige Teilauflösung der Runse zeigt jedoch, dass die 

Gemeinde aus dem letzten Loch pfeift. Die Gemeinde weiß seit Jahren, dass der Verbau der Runse 

erforderlich wird und dennoch wurde es nicht geschafft, die finanziellen Mittel aus dem Budget 

aufzubringen.“ 

 

Wortmeldung StR Ing. Helmut Wachernig: 

„Es gibt ein klares ja für den Ausbau der Runse. Die Art der Finanzierung löst Bauchweh aus. Derzeit 

ist es aber nicht anders möglich, sonst wären keine alle anderen Projekte nicht mehr möglich. Bei 

der Budgetgestaltung sollte jedenfalls Bedacht darauf genommen werden, dass der Spielraum größer 

wird um andere Infrastrukturmaßnahmen auch zu ermöglichen – insbesondere das Straßennetz.“ 

 

Wortmeldungen GR Michael Schabernig: 

„Seitens der Fraktion TFK gibt es jedenfalls die Zustimmung. Wenn das Geld da ist, muss es genau 

für solche Projekte verwendet werden.“ 
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Wortmeldungen GR Erich Kejzar: 

„Der Erlös aus dem Bürgerspitalsberg kommt zurück wo es hingehört. Es kommt den Bürgern der 

Innenstadt zu Gute. Wenn man sich die Prognosen anschaut, sieht man deutlich, dass der Ausbau 

dringend erforderlich ist. In den nächsten Jahren muss auch ins Wassernetz investiert werden.“ 

 

Wortmeldungen GR Helmut Khom: 

„Die Dringlichkeit wird nicht in Abrede gestellt. Seit 10 Jahren weiß man von diesem Problem und 

dennoch hat man nicht versucht die erforderliche Summe aus dem Budget aufzubringen. Der 

Forstverkauf war ein Fehler und die Zustimmung zur Teilauflösung der Forstveranlagung kann daher 

nicht erteilt werden.“ 

 

Wortmeldungen E-GR Thomas Rinner: 

„Die Sicherheitsverbauung ist sehr wichtig. Wie jedes Sicherheitsprojekt. Dazu gehört auch das 

Straßennetz. Daher stellt sich die Frage, ob diese Auflösung nun eine einmalige Aktion ist?“ 

 

Bürgermeister Kronlechner: 

„Die Forstauflösung ist nur für die Runse erforderlich. Wenn aber der Gemeinderat dafür stimmt, ist 

es natürlich möglich auch in Zukunft für andere Projekte über mögliche Auflösungen zu diskutieren. 

Von Seiten des Bürgermeisters wird es keinen Antrag mehr auf Auflösung der Forstveranlagung geben. 

Hinsichtlich des Wassernetzes ist auszuführen, dass sich ein Haushalt immer rechnen muss und man 

daher über eine Gebührenerhöhung nachdenken sollte.“ 

 

Wortmeldung E-GR Rene Schabernig: 

„Das Projekt kennen wir tatsächlich schon seit Jahren. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit diese 

Runse zu verbauen und jetzt haben wir das Geld dafür. Es ist nicht wichtig was wäre oder sein könnte, 

es geht nur übe die Auflösung der Forstveranlagung. Wichtig ist, dass die Auflösung nur bedarfsmäßig 

und zweckgewidmet erfolgt.“ 

 

Wortmeldung GR Uschi Heitzer: 

„Es wird eine breite Zustimmung zur Sicherung der Stadtbevölkerung von Friesach geben und das ist 

erfreulich. Die Voraussetzungen ändern sich und man kann sich immer nur innerhalb der 

gegenwärtigen Gegebenheiten bewegen.“ 

 

Wortmeldung GR Hubert Groicher: 

„Heute geht es nicht um die absolute Mehrheit sondern um die Sicherheit der Innenstadtbürger. Der 

Ausbau der Runse geht derzeit einfach nur übe die Auflösung der Forstveranlagung und von der SPÖ 

Fraktion gibt es dazu ein ganz klares ja.“ 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die bedarfsmäßige Teilauflösung der Forstveranlagung bis zu 

einer Gesamtsumme von max. € 400.000, 

zweckgebunden für den Verbau der Runse Friesach 

und ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich 22:1 
(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Rinner, R. Grün, Schabernig M.) 

die bedarfsmäßige Teilauflösung der Forstveranlagung bis zu 

einer Gesamtsumme von max. € 400.000, 

zweckgebunden für den Verbau der Runse Friesach; 
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Gegenstimme von GR Helmut Khom. 

 

 

27 Berichte 

 

- Volksanwaltschaft betreffend Beschwerde  

Ein Bürger hat sich bezüglich der Befahrbarkeit der Straße beschwert. Die Volksanwaltschaft konnte 

in diesem Zusammenhang keine Verfehlungen der Stadtgemeinde feststellen. 

 

- Regulierung Metnitzbachverbauung weitere Planung 

Derzeit wird der neue Gefahrenzonenplan ausgearbeitet. Dieser wird im GR berichtet und vorgestellt 
werden. Dem Land Kärnten wurden die Prioritäten wie folgt bekannt gegeben 

1. Zeltschachbach 
2. Mauritzenbach 
3. Metnitzbachverbauung 

 
- Ankauf Zeiterfassungssystem 

Voraussichtlich wird ein neues Zeiterfassungssystem angeschafft werden, bei dem sich die Mitarbeiter 
des Bauhofs auch per Handy einbuchen können. 
 
- anonyme Aufsichtsbeschwerde Craigher GmbH– Ergebnis 

Auch hier wurde vom Land festgestellt, dass die Stadtgemeinde Friesach kein Fehlverhalten gesetzt 
hat. 
 
- Umbauarbeiten Bahnhof Friesach 

Investiert wurden € 500.000, vorallem in den Behindertenschutz. 
 
- Ertragsanteile der Gemeinde in EURO: Abrechnung September 2018 

Die Gemeinde erhält zum zweiten Mal in Folge keine Ertragsanteile da die Umlagen die Ertragsanteile 
übersteigen. Netto Ertragsanteile für den Monat September ca € 150.000 MINUS. 
 
- Wahlwerbung vor der NMS / VS Friesach am 10.09.2018 

Wahlwerbung vor der NMS Friesach wird untersagt, ebenfalls wird auf das neue 
Nichtraucherschutzgesetz hingewiesen. 
 
- Sanierung der Straße Zienitzen Ost ist abgeschlossen. 
 

 

Es wurden zwei selbstständige Anträge eingebracht. Diese sind laut AGO vor dem Eingehen in die nicht 

öffentlichen Tagesordnungspunkte zu verlesen. 
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1. Antrag von GR Michael Schabernig: 
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2. Antrag von StR Ing. Friedrich Bergner, GM Jaqueline Kreuzer, E-GR Rene Schabernig, GR Ewald 

Grün, GR Erich Kejzar 
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28 
Personalangelegenheiten: NICHT ÖFFENTLICH 

Aufnahme Reinigungskraft 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschusssitzung : keine 

Stadtrat:  18.09.2018 

 

Frau Edith Streinigg ist derzeit noch bei der BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH mit 30 

Wochenstunden beschäftigt. Die Umwandlung der BURGENSTADT FRIESACH Veranstaltungs GmbH ist 

geplant und im Zuge dessen gehen auch alle Verbindlichkeiten und Verträge auf die Stadtgemeinde 

Friesach über. 

 

Da eine Aufnahme von Frau Streinigg in der Stadtgemeinde Friesach nicht möglich ist, zumindest 

nicht über 8 Monate hinaus, ist nun geplant, Frau Streinigg in der IMMO KG anzumelden. 

 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Kampl, S. Kronlechner, Wachernig, Bergner) 

die Aufnahme von Frau Edith Streinigg 

in der IMMO KG der Stadtgemeinde Friesach und 

ersucht den Gemeinderat um seine Zustimmung. 

 

 

Der Gemeinde beschließt einstimmig 

(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Höferer, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Neuwirther, Khom, R. Grün, Schabernig M.). 

die Aufnahme von Frau Edith Streinigg 

in der IMMO KG der Stadtgemeinde Friesach. 

 

 

29E 
Nominierung eines Aufsichtsratsmitgliedes für „Die Kärntner Förderungs- und 

Beteiligungsgesellschaft für die Stadt Friesach GmbH“ 

 

Auszug aus dem Syndikatsvertrag:  

 

“Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern und zwar dem Vorsitzenden, dem Vorsitzenden-

Stellvertreter und weiteren 6 Mitgliedern. Als Vorsitzender wird der Bürgermeister der Stadtgemeinde 

oder eine von ihm namhaft gemachte Person nominiert. Ein ständiges Mitglied wird von der Kärntner 

Sparkasse namhaft gemacht. Die weiteren Mitglieder werden von der Stadtgemeinde Friesach 

vorgeschlagen.“ 

Bisher ist immer nach den Stimmenverhältnissen nach der Gemeinderatswahl vorgegangen worden. 

Weil der Vorsitzende immer der Bürgermeister ist,  können weiters von der SPÖ 3, der ÖVP 2 und von 

den „Die Freiheitlichen in Friesach – Liste Helmut Wachernig“ 1  Person für den Aufsichtsrat namhaft 

gemacht werden.  

Da Rene Schabernig aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, muss sein Platz im Aufsichtsrat 

nachbesetzt werden.  

 

Die ÖVP schlägt Herrn Ing. Friedrich Bergner als Aufsichtsratsmitglied für „Die Kärntner Förderungs- 

und Beteiligungsgesellschaft für die Stadt Friesach GmbH“ vor. 

 

Der Gemeinde beschließt einstimmig 
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(J. Kronlechner, Kampl, Pepper, S. Kronlechner, Wachernig, Heitzer, Groicher, Kandolf, 

Apolloner, Orasch, Payrer, Taferner, Schönfelder, Schabernig R., Kejzar, Bergner, 

Kreuzer, E. Grün, Notsch, Neuwirther, Khom, R. Grün, Schabernig M.). 

den von der Partei Nominierten zu bestellen. 

 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner schließt die Sitzung. 

 


